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Vorwort 

Die „Enzyklopädie deutscher Geschichte" soll für die Benutzer - Fach-
historiker, Studenten, Geschichtslehrer, Vertreter benachbarter Diszi-
plinen und interessierte Laien - ein Arbeitsinstrument sein, mit dessen 
Hilfe sie sich rasch und zuverlässig über den gegenwärtigen Stand un-
serer Kenntnisse und der Forschung in den verschiedenen Bereichen 
der deutschen Geschichte informieren können. 
Geschichte wird dabei in einem umfassenden Sinne verstanden: Der 
Geschichte in der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Staates in seinen in-
neren und äußeren Verhältnissen wird ebenso ein großes Gewicht bei-
gemessen wie der Geschichte der Religion und der Kirche, der Kultur, 
der Lebenswelten und der Mentalitäten. 
Dieses umfassende Verständnis von Geschichte muß immer wieder 
Prozesse und Tendenzen einbeziehen, die säkularer Natur sind, natio-
nale und einzelstaatliche Grenzen übergreifen. Ihm entspricht eine eher 
pragmatische Bestimmung des Begriffs „deutsche Geschichte". Sie ori-
entiert sich sehr bewußt an der jeweiligen zeitgenössischen Auffassung 
und Definition des Begriffs und sucht ihn von daher zugleich von pro-
grammatischen Rückprojektionen zu entlasten, die seine Verwendung 
in den letzten anderthalb Jahrhunderten immer wieder begleiteten. Was 
damit an Unscharfen und Problemen, vor allem hinsichtlich des dia-
chronen Vergleichs, verbunden ist, steht in keinem Verhältnis zu den 
Schwierigkeiten, die sich bei dem Versuch einer zeitübergreifenden 
Festlegung ergäben, die stets nur mehr oder weniger willkürlicher Art 
sein könnte. Das heißt freilich nicht, daß der Begriff „deutsche Ge-
schichte" unreflektiert gebraucht werden kann. Eine der Aufgaben der 
einzelnen Bände ist es vielmehr, den Bereich der Darstellung auch geo-
graphisch jeweils genau zu bestimmen. 
Das Gesamtwerk wird am Ende rund hundert Bände umfassen. Sie fol-
gen alle einem gleichen Gliederungsschema und sind mit Blick auf die 
Konzeption der Reihe und die Bedürfnisse des Benutzers in ihrem Um-
fang jeweils streng begrenzt. Das zwingt vor allem im darstellenden 
Teil, der den heutigen Stand unserer Kenntnisse auf knappstem Raum 
zusammenfaßt - ihm schließen sich die Darlegung und Erörterung der 
Forschungssituation und eine entsprechend gegliederte Auswahlbiblio-



VI Vorwort 

graphie an zu starker Konzentration und zur Beschränkung auf die 

zentralen Vorgänge und Entwicklungen. Besonderes Gewicht ist dane-

ben, unter Betonung des systematischen Zusammenhangs, auf die Ab-

stimmung der einzelnen Bände untereinander, in sachlicher Hinsicht, 

aber auch im Hinblick auf die übergreifenden Fragestellungen, gelegt 

worden. Aus dem Gesamtwerk lassen sich so auch immer einzelne, den 

jeweiligen Benutzer besonders interessierende Serien zusamenstellen. 

Ungeachtet dessen aber bildet jeder Band eine in sich abgeschlossene 

Einheit - unter der persönlichen Verantwortung des Autors und in völ-

liger Eigenständigkeit gegenüber den benachbarten und verwandten 

Bänden, auch was den Zeitpunkt des Erscheinens angeht. 

Lothar Gall 
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Vorwort des Verfassers 

Den Hof der Frühen Neuzeit auf deutschem Reichsgebiet auch nur an-
nähernd zufriedenstellend beschreiben zu wollen, ist beim gegenwärti-
gen Forschungsstand schlechterdings unmöglich. Nicht nur, daß sich 
für die mehr als dreihundert zu jener Zeit existierenden Höfe die Quel-
lenlage als ausgesprochen disparat darstellt und der Zugang zu einer 
Vielzahl von Archivalien in Privatarchiven nicht ohne weiteres mög-
lich ist, es erweist sich - in direkter Konsequenz dazu - auch die zur 
Verfügung stehende Literatur als höchst lückenhaft und unbefriedi-
gend. Einzelne Höfe, so der Kaiserhof in Wien oder der preußische 
Hof, sind vergleichsweise gut dokumentiert, bei anderen, vollends den 
kleineren Grafenhöfen, fehlen Spezialuntersuchungen gänzlich. Hinzu 
kommt, daß die jüngere Hofforschung kaum prinzipielle Kontroversen 
austrägt - sieht man von der entweder positiven oder negativen Haltung 
zum Altmeister der Hofforschung, Norbert Elias, ab. Forschungsstreit-
punkte zu erklären, Forschungsschwerpunkte zu beschreiben, methodi-
sche Vorgehensweisen abzuwägen, wie es das vorgegebene Schema der 
Reihe „Enzyklopädie Deutscher Geschichte" im zweiten Teil vorsieht, 
war im vorliegenden Fall somit nur bedingt möglich. Ein in chronologi-
scher und typologischer Form gegebener Forschungsüberblick mag dem 
Leser vor Augen führen, daß der friihneuzeitliche Hof auf deutschem 
Reichsgebiet selbst in seinen maßgeblichen Strukturen noch nicht er-
forscht ist, die Resultate auch dieser Studie somit durchaus vorläufigen 
Charakter tragen. 

Der exzellenten Studie Aloys Winterlings über den kurkölnischen 
Hof verdankt der Autor entscheidende Vorgaben. Sie hat mit Abstand 
die meisten Anregungen zum Weiterdenken geliefert. Mit Sachverstand 
und Kritik haben darüber hinaus Kollegen der eigenen Zunft, der Kunst-
und Musikgeschichte helfend und fördernd gewirkt. Zu danken gilt es 
insbesondere Lothar Gall, Notker Hammerstein, Franz Matsche, Volker 
Press (f), Konrad Repgen und Theo Schmitt. Herr Dr. Adolf Dieckmann 
vom Oldenbourg Verlag hat das Manuskript dankenswerterweise für den 
Druck eingerichtet. 

Eichstätt, im November 1994 Rainer A. Müller 





I. Enzyklopädischer Überblick 

1. Mittelalterliche Grundlagen des Hofes 

1.1 Zur Terminologie 

Der im Hochmittelalter an die Stelle der älteren Bezeichnungen pala-
tium, aula und domus tretende Begriff curia bezeichnete zum einen den 
Hof (mhd. hof, afrz. cort, frz. cour, engl, court, ital. carte) als personale, 
hierarchisch strukturierte Einrichtung (Hofstaat/Hofgesellschaft), die in Bezeichnungs-

erster Linie der Versorgung (Haushalt) und dem Schutz der Herrscher- v a n a n t e n 

familie diente, und zum anderen die administrative Institution resp. zen-
trale Landesverwaltung (Hofgericht/Hofkapelle) in der unmittelbaren 
Umgebung eines Regenten [ 1 8 1 : PARAVICINI; 1 8 3 : RÖSENER] , Dem Vor-
bild des Königs- bzw. Kaiserhofes folgten im 11. und 12. Jahrhundert 
geistliche und weltliche Herrschaften, die mit zentral plazierten „Hö-
fen" auf eigenem Territorium Herrschaftszentren aufbauten. Bei fort-
schreitendem Territorialisierungsprozeß traten im Deutschen Reich ne-
ben den Königshof (curia regis) somit Höfe weltlicher und geistlicher 
Magnaten (curia ducis, principis, episcopi, abbatis etc.). Diese unter-
schieden sich entsprechend der Machtposition und den wirtschaftlich-fi-
nanziellen Möglichkeiten des Regenten bzw. seines Territoriums in grö-
ßere und kleinere Höfe (curiae maiores, curiae minores) mit unter-
schiedlich vielen Hofchargen und breit bzw. spärlich gefächerter Äm-
terorganisation. Ämterfusion kennzeichnete den kleinen Hof, Ämterdif-
ferenzierung war charakteristisch für den großen Hof [ 186: SCHREINER] . 

Der spätmittelalterliche Hof basierte prinzipiell auf drei Funda- Konstitutive 

menten: E l e m e n t e 

1. auf der materiellen alltäglichen Versorgung des Herrschers, 
2. auf der sich im Laufe der Jahrhunderte zunehmend professionalisie-

renden herrschernahen Landesadministration, 
3. auf der zivilisatorisch-kulturellen Gestaltung des Herrschaftsmi-

lieus. 
Die Hierarchie der Höfe in bezug auf Größe und Prestige reichte 

vom Kaiser- resp. Königshof über die Kurfürsten- und Herzogs-Höfe 
zu denjenigen der Bischöfe, Land- und Markgrafen bis hinunter zu den 
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einfachen Grafenhöfen. Ausdruck ihres jeweiligen Ranges waren auf 
dem Sektor der Architektur die stattliche Burg oder (später) das prächtige 
Schloß, auf gesellschaftlichem Gebiet Quantität und Qualität des Hof-
staates, auf dem Feld der Kultur die standesgemäße Selbstdarstellung. 

Alle Höfe, unabhängig von den jeweiligen Bedingnissen, doch re-
gional unterschiedlich, zeichnete seit dem Spätmittelalter ein Wachs-
tumsprozeß aus, der sich in einer steten Vermehrung des Personals und 
einer Funktionserweiterung und -differenzierung der Administration 

Entwicklungs- niederschlug. Ferner bildeten sich im Spätmittelalter Residenzen, d.h., 
Prozesse jgj . königliche wie auch der fürstliche Hof verminderten die Routine-

Umzüge, ließen sich an wenigen Herrschaftsorten dauerhaft nieder 
oder konzentrierten sich gar auf eine Hauptresidenz. In dem Maße, in 
dem die „Reiseherrschaft" zurückging, entwickelten sich institutiona-
lisierte Herrschaftszentren. 

Normenkodex Normenkonflikte entstanden vom Hochmittelalter an allerdings 
und -konflikte ¿urch d i e Scheidung von Klerus- und Laienkultur. Das höfische Leben 

(vita activa) distanzierte sich mehr und mehr von rein christlichen Le-
bensidealen (vita contemplativa). Diesem trug die Hofkritik Rech-
nung, die sich an einer Sentenz des Dichters Lucan ausrichtete: Exeat 
aula qui vult esse pius. Höfisches Leben ist der Seele Tod (vita curialis 
mors est animae), schrieb Peter von Blois ( t 1204). Die curialitas, der 
höfische Normen- und Verhaltenskodex, widersprach dem christlichen 
Armutsideal sowie dem apostolischen Leben. Klerikaler Unmut bezog 
sich nicht nur auf die „Minne", sondern auf die höfische Lebensfreude 
generell, die man als sündhafte Lust, als voluptas oder gar luxuria, miß-
billigte. Kirchliche Moralisten nahmen die Jagd ins Visier und wandten 
sich gegen das Turnierwesen. Die höfische laszive Dichtung wurde Ge-
genstand kritischer Vorhaltungen. Im Spätmittelalter milderte das 
strenge Urteil eine kompromißbereitere Sichtweise. Nicht zuletzt, weil 
die geistlichen Höfe einer allgemeinen Hofkultur integriert sein woll-
ten, arrangierte sich die Kirche mit den Höfen, forderte aber gleichwohl 
deren unbedingte moralische Integrität. Mit dem Segen der Kirche 
wurde der Hof zu einer tonangebenden Institution des mittelalterlichen 
Staates, sein Normenkodex fand in den Fürstenspiegeln idealisierende 
Beschreibungen [186: SCHREINER], 

1.2 Königs- bzw. Kaiserhof 

„Alteuropäische Königsherrschaft war ihrem Wesen nach mit der Insti-
tution des Hofes verbunden, es gab keinen Herrscher ohne Hof" [134: 
MORAW, S. 32]. Daß der Hof im Spätmittelalter das entscheidende Me-
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dium des deutschen Königs gegenüber dem Reich darstellte, ist unbe-
stritten, ebenso, daß anderweitige Herrschaftsinstrumente Surrogate 
des Hofes waren, so etwa der „Hoftag", der, in Absetzung vom „tägli-
chen Hof", periodisch zur Beratung des Herrschers einberufen wurde. 
Der Hof machte das unerläßliche Verwaltungsorgan des Königtums H o f - K ö n i g t u m -

aus, galt aber darüber hinaus als „Ausweis und Ausstrahlung königli- R e i c h 

eher Existenz, Basis des Dienstes am König und seiner Familie . . . , pa-
triarchalische Lebensform und festliche Lebensform einer höfischen 
Gesellschaft, Ort der Einwirkungen verschiedenster politischer Kräfte, 
Raum von Machtkämpfen" [MORAW, ebd.]. Der Königshof stellte das 
Kraftzentrum des Reiches dar; wenngleich zunächst nicht ortsstabil, 
besaß er im Reichsgefüge einen besonderen Stellenwert. 

Den Inhabern der königlichen Hofämter, die aus dem „Herren-
dienst" hervorgingen, oblag vordergründig die Versorgung des Herr-
schers, d. h. vor allem der Dienst an der Tafel, in Kammer, Keller und 
Stall (Erbhofämter). Aus diesen Ämtern entwickelten sich Verwal-
tungsbereiche, die jedoch ohne feste Ressortierung blieben. Anfangs 
„Ehrenämter", wurden sie alsbald erblich. Die Bedeutung der einzel-
nen Hofämter variierte; nicht selten zählte die gesellschaftliche Posi-
tion des Amtsinhabers mehr als die ausgeübte Funktion. Ämterkumula- Hofämter 

tionen waren keine Seltenheit; das spezifische Vertrauensverhältnis 
zum Fürsten bestimmte das individuelle Renommee. Prinzipiell und an 
nahezu allen Höfen in gleicher Weise entstand jedoch ein Ämterquar-
tett, das Marschall, Mundschenk, Kämmerer und Truchseß umfaßte 
und sich im Laufe der Zeit in eine Vielzahl weiterer Zuständigkeiten 
spezifizierte [181: PARAVICINI]. Über der allgemeinen, auch zeittypi-
schen und situationsbedingten Entwicklung der Hofämter darf nicht 
vergessen werden, daß der Königshof sich von Herrscher zu Herrscher 
wandelte und in starkem Maße vom individuellen Einfluß und der Dis-
position des jeweiligen Regenten abhing. 

Die Mitglieder des Hofes gehörten gemeinhin der familia des 
Herrschers an und genossen aus diesem Grund Rechts- und Steuerpri-
vilegien. Während der Augustinereremit Aegidius Romanus ( t 1316) in 
seinem Fürstenspiegel („De regimine prineipum", Druck Rom 1556, 
Neudruck 1968) zwei Großgruppen am Hofe tätiger höherer Beamter „Hof-Familie" und 

und niederer Diener unterschied, differenzierte Konrad von Megenberg 
( t 1374) die höfische Familie nach einem Dreierschema. In seiner ,,0e-
konomik" (1348/52) umschreibt er die Struktur einer fürstlichen curia, 
die offenkundig am Königs- resp. Kaiserhof orientiert war, wie folgt: 
An der Spitze der Hofhierarchie stünden die servi honesti, zu denen die 
Haus- und Hofkapläne, die Räte (consiliarii), der Haus- und Leibarzt 

Hierarchie 


